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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Neuen IGS, 

zu zwei großen Themen, die uns derzeit in Atem halten, möchte ich euch hier nähere 

Informationen geben: 

Der Krieg in der Ukraine und Auswirkungen auf unsere Schulgemeinschaft 

 Wir haben heute den ersten aus der Ukraine geflüchteten Schüler an unserer Schule 

aufgenommen, weitere werden sicherlich folgen. An dieser Stelle zu helfen, ist für uns 

eine Selbstverständlichkeit, stellt uns aber natürlich auch vor gewisse Herausforderung, 

z.B. hinsichtlich sprachlicher Barrieren. Sollte es Eltern geben, die Kapazitäten und 

Fähigkeiten haben, ukrainische Schüler an unserer Schule beim Deutschlernen oder in 

anderer Form zu unterstützen, meldet euch gerne bei mir. 

 Im Rahmen unserer Hilfsaktionen für die Ukraine hat einer unserer Schüler*innen 

organisiert, dass beim Friedensgebet der Thomasgemeinde auf dem Leineberg die 

Kollekte von Montag, den 14.+28.3.2022 an die Spendenaktion unserer Schule geht. Wir 

freuen uns über jede Unterstützung, die ihr geben könnt, indem ihr zum Friedengebet 

kommt und dort spendet. Den dazugehörigen Flyer erhaltet ihr mit diesem Elternbrief. 

Ihr seid herzlich eingeladen! 

Veränderungen der Corona-Regelungen trotz extrem hoher Infektionszahlen 

Gemeinsam mit diesem Elternbrief erhaltet ihr die aktuellsten Informationen aus dem 

Kultusministerium. Hier Zusammenfassung der wichtigsten für uns geltenden Regelungen: 

 Es gilt weiterhin eine Maskenpflicht in den Schulgebäuden – auch während des 

Unterrichts. Lockerungen sind hier bisher nur für den Grundschulbereich vorgesehen. 

 Bis zu den Osterferien testen sich alle Schüler*innen weiterhin 3x in der Woche (Mo/Mi/Fr) 

zuhause selber und lassen den negativen Test durch Unterschrift ihrer Eltern bestätigen. 

Wir behalten uns vor, Schüler*innen, die dies mehrfach wiederholt oder dauerhaft nicht 

tun, zur Nachtestung wieder nach Hause zu schicken. 

 Positive Selbst- oder PCR-Tests sind bitte sofort den Tutor*innen zu melden, die dies an 

mich weiterleiten. Ich muss dann eine Meldung beim Gesundheitsamt machen. 

 Im Falle eines positiven PCR-Tests gilt eine 10tägige Isolationspflicht (gezählt ab Tag des 

ersten positiven Tests oder der ersten Symptome), die bereits nach 7 Tagen beendet 

werden kann, wenn ... 

o ... man bereits 48 Stunden ohne Symptome ist und ... 

o ... ein negatives Testergebnis von einem Testzentrum oder Arzt vorweisen kann. 

 In Stammgruppen, in denen positive Fälle auftreten, müssen alle für mindestens 5 

Schultage täglich testen, egal ob sie geimpft, geboostert oder genesen sind (ABIT). 

 Die Kohortenregelung gilt an unserer Schule nach Absprache mit unserem Dezernenten 

in Braunschweig bis zu den Osterferien. 

Bleibt gesund und seid gegrüßt 

 

 

(Lars Humrich für die Kollegiale Schulleitung) 


